
Vorbeglaubigungen von Urkunden für die Verwendung im
Ausland

Anlg.:  Rd. Erl. des MI vom 18.05.1998
           Muster für die Vorbeglaubigung

Entsprechend 3.5.4 des anliegenden Rd. Erlasses des MI vom
18.05.1998 sind Vorbeglaubigungen von Urkunden, zu denen eine
Apostille erteilt werden soll, nicht mehr auf der Urkunde selbst
anzubringen. Dies ist unabhängig davon, ob die Urkunde einer
Legalisation nach Nr. 4 ff. des o. g. Rd. Erl. bedarf oder von der
Legalisation entsprechend Nr. 3 ff. des o. g. Rd. Erl. befreit ist.

Ich bitte daher zukünftig den für die Vorbeglaubigung vorgesehe-
nen Text (Anlage 2) auf ein beizulegendes Blatt aufzunehmen.
Einer Ausstellung auf dem offiziellen Kopfbogen bedarf es hierfür
nicht.

Die Vorbeglaubigung selbst nehme weiterhin ich vor.

Im Auftrage

gez. Wiechmann

Universität Hannover, Postfach 60 09, 30060 Hannover
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